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Aktuelle Informationen zum Coronavirus 

Neue Testverordnung: Aktualisierte Tabelle 

Seit 15. Oktober gilt die neue Testverordnung (wir berichteten im Sonder-PID Nr. 44). Die Verordnung regelt 
verbindlich, welche symptomfreien Personen auf das Virus getestet werden können, um eine weitere 
Ausbreitung der Infektion zu verhindern. Sie legt dabei auch den Umfang der erstattungsfähigen Tests fest. 
Die Vorgaben gelten für GKV- und für Nicht-GKV-Versicherte. 
 
Die Übersicht über die Veranlassung der SARS-CoV-2-Testungen (PDF) wurde mit Stand 21.10. entsprechend 
aktualisiert. 

 
Kontaktdaten auf OEGD-Formularen 

Die KV Berlin bittet Ärztinnen und Ärzte, die im Rahmen von COVID-19-Testungen OEGD-Formulare ausfüllen, 

die Kontaktdaten der getesteten Personen vollständig und gut lesbar einzutragen. Insbesondere sind die Te-

lefonnummer und die E-Mailadresse wichtig. Eine gute Lesbarkeit der Kontaktdaten erleichtert den Gesund-

heitsämtern die Nachverfolgung enorm. 

 
Allgemeinverfügungen in Berliner Bezirken in Kraft getreten 
 

Die Bezirke Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf und Neukölln haben Allgemein-
verfügungen zur Isolation von Kontaktpersonen der Kategorie I, von Verdachtspersonen und von positiv auf 
das Coronavirus getesteten Personen erlassen. Die Allgemeinverfügungen regeln, dass sich betroffene Per-
sonen in diesen Bezirken sofort in häusliche Isolation begeben zu haben, ohne das es einer expliziten Auf-
forderung durch das Gesundheitsamt bedarf. Ärztinnen und Ärzte werden gebeten, betroffene Personen 
entsprechend zu informieren. Die KV Berlin geht davon aus, dass demnächst weitere Bezirke diesem Beispiel 
folgen werden. 
 
Für die häusliche Isolation gelten folgende Bestimmungen (Quelle Gesundheitsamt Mitte): 
 

 Kontaktpersonen der Kategorie 1 (enger Kontakt zu einer positiv getesteten Person) 
Personen müssen sich aufgrund der Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes unverzüglich in Iso-
lation begeben. Die Isolation kann in der Wohnung oder in einem anderen, geeigneten und 
abgrenzbaren Teil eines Gebäudes erfolgen. Der Isolationsort darf nicht ohne die Zustimmung des 
Gesundheitsamtes verlassen werden. Wenn keine Krankheitszeichen auftreten, endet die Isolation, 
wenn der Zeitpunkt des engen Kontakts mindestens 14 Tage zurückliegt, also nach 14 Tagen. 

 positive getestete Personen 
Die Isolation endet zehn Tage nach Erhalt des Testergebnis. Sollten Krankheitssymptome auftreten, 
endet die Isolation 10 Tage nach Symptombeginn und Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden. 

 Verdachtspersonen 
Die Isolation endet mit dem Vorliegen eines negativen Testergebnisses. Ist das Testergebnis positiv, 
wird die Isolation fortgesetzt und es gelten die Regelungen für positiv getestete Personen. 

 
Zur Unterstützung stellt das Gesundheitsamt Mitte Informations-Flyer (im PID angehängt) zur Verfügung. 
 
 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Test-VO_BAnz_AT_141020.pdf
https://www.kvberlin.de/fileadmin/user_upload/newsletter/sonderPID/pid_2020_s044.pdf
https://www.kvberlin.de/fileadmin/user_upload/Themen/uebersicht_corona_testung.pdf
https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/allgemeinverf-isolation-mitte-v-07_10_2020.pdf
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/aktuelles/corona-informationen/allgemeinverfugung_isolation_2.pdf
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/aktuelles/allgemeinverfugung-isolation-stand-2020-10-17.pdf
https://www.berlin.de/ba-neukoelln/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.1001483.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/#ges
https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/#ges
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Mittelauszahlung im Rahmen des Corona-Rettungsschirms für das Quartal 2/2020 

 
Die KV Berlin plant die Auszahlung des Corona-Rettungsschirms für das Quartal 2/2020 an die an-
spruchsberechtigten Praxen Ende Oktober/Anfang November vorzunehmen. Primäres Ziel ist Veranlassung 
der Ausgleichszahlungen an die Praxen. Die hierzu gehörenden Bescheide werden deshalb erst nach der 
Auszahlung erstellt und den Praxen in den nachfolgenden Wochen zugehen. 

 
Bitte Infekt-Sprechstunden einrichten 
 
Die KV Berlin appelliert dringend an alle Vertragsärztinnen und -ärzte, sofern nicht bereits geschehen, spezi-
elle Infekt-Sprechstunden für Patientinnen und Patienten einzurichten. Die Infekt-Sprechstundenzeiten soll-
ten leicht auffindbar kommuniziert werden – beispielsweise auf der Startseite der Praxis-Website oder als 
Aushang an der Praxistür.  
 
Hintergrund: Die Behandlung von Infekten der oberen Atemwege gehört zu den Kernleistungen im hausärzt-
lichen Versorgungsbereich, so auch die Abklärung eines Verdachts auf eine COVID-19-Infektion. Die Ableh-
nung von Kernleistungen darf Patienten gegenüber nur im begründeten Einzelfall erfolgen.  
Die Ablehnung der Behandlung von Patienten ohne ausreichenden Grund stellt eine Verletzung vertragsärzt-
licher Pflichten dar. Entsprechende Beschwerden sind von der Kassenärztlichen Vereinigung im Rahmen ihres 
gesetzlichen Gewährleistungsauftrages zu überprüfen. Ergibt eine Überprüfung, dass kein rechtfertigender 
Grund für die Ablehnung der Behandlung von Kernleistungen des Fachgebietes vorlag, ist mit der Einleitung 
von Disziplinarverfahren zu rechnen. 

 
Achte geänderte Berliner Infektionsschutzverordnung beschlossen 

Aufgrund der zunehmenden Infektionen mit COVID-19 hat der Senat auf Vorlage der Senatorin für Gesund-
heit, Pflege und Gleichstellung, Dilek Kalayci, die achte Änderung der Infektionsschutzverordnung beschlos-
sen. Sie beinhaltet folgende Änderungen: 
 

 Alle Personen, jedoch besonders symptomatische Personen, sind angehalten, Kontakte einzuschrän-
ken. 

 Jede Person ist angehalten, eine Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum im Freien an Orten 
zu tragen, an denen der Mindestabstand von 1,5 Meter in der Regel nicht eingehalten werden kann. 

 Eine Maskenpflicht gilt auf Märkten, in Warteschlangen und in den zehn benannten Einkaufsstraßen 
(Tauentzienstraße, Wilmersdorfer Straße, Kurfürstendamm, Altstadt Spandau, Bergmannstraße, 
Schloßstraße, Friedrichstraße, Karl-Marx-Straße, Bölschestraße, Alte Schönhauser Straße). 

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung soll auch für Versammlungen nach Artikel 8 des Grundge-
setzes gelten, die im Innenraum stattfinden. 

 Die erlaubte Personenzahl ist im privaten Raum nach § 1 Abs. 3 auf den Personenkreis von zwei 
Haushalten oder einem Haushalt plus fünf weiteren Personen begrenzt. 

 Bei privaten Veranstaltungen und Zusammenkünften im öffentlichen Raum im Freien wird die Per-
sonenzahl auf 25 begrenzt. 

 Von der Verordnung (5000/1000) abweichende, durch ein Konzept eines Sportfachverbandes gere-
gelte Zuschauerhöchstgrenzen gelten vorrangig. 

 Schutz- und Hygienekonzepte können auch als Rechtsverordnung erlassen werden. 
 
Die geänderte Infektionsschutzverordnung ist nach Erscheinen hier aufrufbar. 

https://www.berlin.de/corona/
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Brief der Gesundheitssenatorin an die Berliner Ärztinnen und Ärzte 
 

Gesundheitssenatorin Dilek Kaylaci richtet sich mit einem Brief an alle niedergelassenen Hausarztpraxen, in 
dem sie den Berliner Ärztinnen und Ärzten und deren Praxisteams für den Einsatz der vergangenen Monate 
dankt. Gleichzeitig bittet sie um Unterstützung, insbesondere den Schutz vulnerabler Personengruppen in 
den Blick zu nehmen und diesen zum Beispiel telefonische Konsultationen anzubieten. 

 

Der vollständige Brief ist dem PID angehangen. 

 

 

Aus der KV Berlin 

Zuschläge für „Impfen in der Häuslichkeit“ 

Werden AOK-Versicherte, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, bei Hausbesuchen gegen bestimmte In-
fektionskrankheiten geimpft, können seit September extrabudgetäre Zuschläge abgerechnet werden. 
 

 
 
Famulaturen: Höchstgrenze der Förderung erreicht 
 

In diesem Jahr hat die KV Berlin die Höchstsumme zur Förderung von Famuli vollständig ausgeschöpft. Ab 
nächstem Jahr können wieder Anträge auf Unterstützung positiv beschieden werden. 
 

 
 
Terminservicestelle: Bitte um Meldung von Akutterminen 

Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) verpflichtet der Gesetzgeber Vertragsärzte und -Psy-
chotherapeuten dazu, Termine für die Vermittlung durch die Terminservicestelle (TSS) zur Verfügung zu stel-
len. Da die Anzahl der Terminvermittlungsersuche in einigen Fachbereichen die Anzahl an freiwilligen Ter-
minmeldungen bereits überstieg, sah der Vorstand der KV Berlin sich dazu veranlasst, für diese Fachbereiche 
eine Mindestanzahl an zu meldenden Terminen pro Quartal verpflichtend festzulegen.  
 
Aktuell verzeichnet die ÄBD-Leitstelle und die TSS einen Mangel an Akutterminen, insbesondere bei Haus-
ärztinnen und -ärzten. Um hier von einer verpflichtenden Mindestanzahl an zu meldenden Terminen absehen 
zu können, setzt die KV vorerst weiterhin auf Ihre freiwillige Unterstützung.  
 
Beim TSS-Akutfall erfolgt ein Termin bis spätestens am Folgetag nach der medizinischen Ersteinschätzung bei 
Anruf der 116117. Beim TSS-Akutfall werden alle Leistungen im Arztgruppenfall und damit gesamten Quartal 
extrabudgetär vergütet. Zusätzlich gibt es einen Zuschlag auf die Versicherten-, Grund- oder Konsiliarpau-
schale in Höhe von 50 Prozent. 
 
 
 

https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/aktuelles/praxis-news/detailansicht/pn201014
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/aktuelles/praxis-news/detailansicht/pn201014-2


 

 21.10.2020    Seite 5/5 

 

Nr. 18  o  Oktober 2020 

 

Aktuelle Informationen aus Ihrer KV 

Bitte melden Sie Ihre Terminangebote über das Onlineportal der KV Berlin. Sie erreichen den eTerminservice 
unter weitere Anwendungen. Falls Ihnen das Anlegen Ihrer Terminangebote über den eTerminservice selbst 
nicht möglich sein sollte, nutzen Sie hierfür bitte diesen Meldebogen.  
 

Für Rückfragen steht Ihnen die Terminservicestelle gerne zur Verfügung. Erreichbar unter 030 / 31 003-939 

oder unter terminservice@kvberlin.de. 

 
Aktuelle Pressemitteilungen der KV Berlin 

 
Berliner Praxen werden bei der Beschaffung von Schutzausrüstung finanziell unterstützt 

16.10.2020 

  

 
KV Berlin appelliert an Berliner Bevölkerung: Covid-19-Praxen sind keine Testzentren 

09.10.2020 

 
 

Für die Praxis 
 
DMP: Nachweis der Fortbildungspflicht für das Jahr 2020 verlängert 
 

Ärztinnen und Ärzte haben bis zum 30. Juni 2021 Zeit, um ihre DMP-spezifischen Fortbildungsnachweise ein-
zureichen. 
 

 
 
 
Veranstaltungen Ihrer KV 
 
Für Ärzte, Psychotherapeuten und/oder Praxispersonal 

Aufgrund der Corona-Pandemie finden vorerst bis zum 31. Dezember keine der geplanten Veranstaltungen 

(Seminare, ÄBD-Fortbildungen, Fallkonferenzen etc.) statt. Angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

werden gesondert vom Veranstaltungsbüro der KV Berlin informiert. 
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Mitteilung an Kontaktpersonen der Kategorie I 

Sie wurden aufgrund eines engen Kontakts zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

infizierten Person von dem Gesundheitsamt Mitte von Berlin als Kontaktperson der Kategorie I 
eingestuft. 

Daher gelten für Sie ab sofort die Regelungen zur Isolation von Kontaktpersonen der 
Kategorie I aufgrund der Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes vom 7. Oktober 2020: 

Sie müssen sich aufgrund der Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes unverzüglich in 

Isolation begeben. Die Isolation kann in Ihrer Wohnung oder in einem anderen, geeigneten 
und abgrenzbaren Teil eines Gebäudes erfolgen. Den Isolationsort dürfen Sie nicht ohne die 

Zustimmung des Gesundheitsamtes verlassen. Der zeitweise Aufenthalt in einem zu dem 
Isolationsort gehörenden Garten, auf einer Terrasse oder einem Balkon ist alleine gestattet. 

In der Zeit der Isolation soll eine räumliche und zeitliche Trennung von anderen im Haushalt 
lebenden, nicht selbst isolierten Personen beachtet werden, um diese vor einer Infektion zu 

schützen. Besuch von Personen, die nicht zu Ihrem Haushalt gehören, darf nicht empfangen 

werden. 

Wenn Sie an sich Krankheitszeichen beobachten, die auf eine SARS-CoV-2-Infektion 

hindeuten, müssen Sie unverzüglich das Gesundheitsamt informieren. Solche Anzeichen sind: 

erhöhte Temperatur von über 37,5°, Allgemeine Krankheitssymptome und Symptome wie 

Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Kopf- oder Gliederschmerzen, Geruchs- oder 

Geschmacksverlust. 

Wenn keine Krankheitszeichen auftreten, endet die Isolation, wenn der Zeitpunkt des engen 

Kontakts mindestens 14 Tage zurückliegt, also am: ________________ [14 Tage seit Kontakt] 

Eine Testung erfolgt in der Regel nur, falls Krankheitssymptome auftreten. Eine sogenannte 

Freitestung ist nicht möglich. 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Verstoß gegen diese Regelungen mit Geldbuße geahndet 
werden kann. Sie können die Regelungen unter folgendem Internetlink nachlesen: 

https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/#ges 

Die Kontaktdaten des Gesundheitsamts lauten: 

Corona@ba-mitte.berlin.de    030/ 9018-41000 



Mitteilung an positiv getestete Personen 

Sie wurden positiv auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet, sind also mit dem 

Virus infiziert. 

Daher gelten für Sie ab sofort die Regelungen zur Isolation von positiv getesteten Personen 

aufgrund der Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes Mitte von Berlin vom 7. Oktober 
2020. 

Sie müssen sich aufgrund der Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes unverzüglich in 

Isolation begeben. Die Isolation kann in Ihrer Wohnung oder in einem anderen, geeigneten 
und abgrenzbaren Teil eines Gebäudes erfolgen. Den Isolationsort dürfen Sie nicht ohne die 

Zustimmung des Gesundheitsamtes verlassen. Der zeitweise Aufenthalt in einem zu dem 
Isolationsort gehörenden Garten, auf einer Terrasse oder einem Balkon ist alleine gestattet. 

In der Zeit der Isolation soll eine räumliche und zeitliche Trennung von anderen im Haushalt 
lebenden, nicht selbst isolierten Personen beachtet werden, um diese vor einer Infektion zu 

schützen. Besuch von Personen, die nicht zu Ihrem Haushalt gehören, darf nicht empfangen 

werden. 

Sollte während der Isolation eine weitergehende medizinische Behandlung oder ein 

Rettungstransport erforderlich werden, müssen Sie vorab telefonisch die versorgende 
Einrichtung oder den Rettungsdienst über den Grund der Isolation informieren. Das 

Gesundheitsamt ist zusätzlich – soweit möglich – vorab zu unterrichten. 

Die Isolation endet zehn Tage nach dem Erstnachweis des Virus aufgrund des Tests, also am: 

_________________________  [10 Tage ab Testergebnis] 

Sollten bei Ihnen Krankheitssymptome auftreten, endet die Isolation 10 Tage nach 
Symptombeginn und Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden. 

Ich weise darauf hin, dass ein Verstoß gegen diese Regelungen mit Geldbuße geahndet 

werden kann. Sie können die Regelungen unter folgendem Internetlink nachlesen: 

https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/#ges 

Die Kontaktdaten des Gesundheitsamts lauten: 

Corona@ba-mitte.berlin.de    030/ 9018-41000 



Mitteilung an Verdachtspersonen 

Sie wurden aufgrund Ihrer Erkrankungszeichen von dem Gesundheitsamt Mitte von Berlin als 

Verdachtsperson eingestuft, es besteht also der Verdacht, dass Sie an COVID-19 erkrankt sein 
könnten. 

Daher gelten für Sie ab sofort die Regelungen zur Isolation von Verdachtspersonen aufgrund 
der Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes Mitte von Berlin vom 7. Oktober 2020. 

Sie müssen sich aufgrund der Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes unverzüglich in 

Isolation begeben. Wenn die Testung nicht durch das Gesundheitsamt, sondern Ihren Arzt 
angeordnet wurde, müssen Sie sich nach Durchführung des Tests in Isolation begeben. Die 

Isolation kann in Ihrer Wohnung oder in einem anderen, geeigneten und abgrenzbaren Teil 
eines Gebäudes erfolgen. Den Isolationsort dürfen Sie nicht ohne die Zustimmung des 

Gesundheitsamtes verlassen. Der zeitweise Aufenthalt in einem zu dem Isolationsort 
gehörenden Garten, auf einer Terrasse oder einem Balkon ist alleine gestattet. 

In der Zeit der Isolation soll eine räumliche und zeitliche Trennung von anderen im Haushalt 

lebenden, nicht selbst isolierten Personen beachtet werden, um diese vor einer Infektion zu 
schützen. 

Besuch von Personen, die nicht zu Ihrem Haushalt gehören, darf nicht empfangen werden. 

Sollte während der Isolation eine weitergehende medizinische Behandlung oder ein 

Rettungstransport erforderlich werden, müssen Sie vorab telefonisch die versorgende 

Einrichtung oder den Rettungsdienst über den Grund der Isolation informieren. Das 
Gesundheitsamt ist zusätzlich – soweit möglich – vorab zu unterrichten. 

Die Isolation endet mit dem Vorliegen eines negativen Testergebnisses. Ist das Testergebnis 
positiv, wird die Isolation fortgesetzt und es gelten die Regelungen für positiv getestete 

Personen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Verstoß gegen diese Regelungen mit Geldbuße geahndet 
werden kann. Sie können die Regelungen unter folgendem Internetlink nachlesen: 

https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/#ges 

Die Kontaktdaten des Gesundheitsamts lauten: 

Corona@ba-mitte.berlin.de    030/ 9018-41000 
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